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Uo. 40. Donnerstage den 3 . April. 1902.

Bekanntmachung
über Abhaltung der Frühjahrs - Control-

Versammlungen 1902.
Zur Theilnahme an den Frühjahrs -Control-

oersaminlungen werden berufen:
1) sämmtliche Reservisten (mit Einschluß der

Reserven der Jäaerklasse A der Jahres¬
klassen 1889 bis 1893);

2) die Mannschaften der Land- und Seewehr
1. Aufgebot«, mit Ausschluß Derjenigen,
welche in der Zeit vom 1. April bis
30. September 1890 in den activcn Dienst
getreten sind;

3) sämmtliche geübte und nicht geübte Ersatz-
Reservisten:

4) die zur Disposition der Truppentheile
Beurlaubte»;

5) die zur Disposition der Ersatzbebörden Ent¬
lassenen. Die zeitig Ganzinvalidcn, sämmt¬
liche Halbinvaliden und die nur Garnison-
dienstsäbiaen, sowie die Mannschaften der
JägerklasscX haben mit ihren Jahrcsklasseu
zu erscheinen.

Die Controlpflichtigen des Kreises
Wiesbaden —Stadt

haben zu erscheinen wie folgt:
I » Wiesbaden

im obere« Hose der alten Infanterie-
Kaserne, Schwalbacherstraße,

I . Sämmtliche Mannschaften der Karde,
sowie die Mannschaften der Provinzial-

Jnfantcrie und zwar:
Jahrgang 1339 Mittwoch , den 2.April 1992,

Vormittags 9 Nhr.
Jahrgang 1399 Mittwoch , den 2.April 1992,

Nachmittags 37» Uhr.
Jahrgang 1891 u . 1892 Donnerstag , den

3. April 1992 , Vormittags 9 Uhr.
Jahrgang 131*3 Donnerstag , den 3. April

1992 , Nachmittags 3'/» Ubr.
Jahrgang 1894 Freitag , den 4 . April 1992,

Vormittags 9 Ubr.
Jahrgang 1893 Freitag , den 4. 2lpril 1992,

Nachmittags 377 Uhr.
Jahrgang 1896 Samstag , den 3. April 1992,

Vormittags 9 Uhr.
Jahrgang 1897 Samstag , den 5. Slpril 1992,

Nachmittags 3*7 Uhr.
Jahrgang 1898 Montag , de« 7. April 1992,

Vormittaas 9 Uhr.
Jahrgang 1899 . 1999 , 1991 Montag , den

7. Slpril 1992 , Nachmittags 377 Uhr.
II.  Die übrigen gedienten Mannschaften
und zwar : Marine , Jäger , Maschinen-
aewehrtrnppen . Cavallerie , Fcldartillerie,
Fußartillcrie , Pioniere , Eisenbahn -, Tele¬
graphen- und Sustschissertrnppcn , Train
(einschließlich Krankenträger ) , Sanitäts-
nnd Veterinär -Personal und sonstige Mann¬
schaften (Ockonomie -.H-andwerker, Arbeits-

soldaten re.) wie folgt:
Jahrgang 1889 . 1899 , 1891 Dienstag , den

8 . April 1992 , Vormittags 9 Uhr.
Jahrgang 1892 . 1893 Dienstag , den

8 . Slpril 1992 , NachmittaaS 3*7 Uhr.
Jahrgang 1894 , 1893 Mittwoch » den

9. April 1992 , Vormittags 9 Uhr.
Jahrgang 1896 , 1897 , Mittwoch , den

9. Slpril 1992 . Nachmittags 3*7 Uhr.
Jahrgang 1898 . 1899,1999 . 1991 Donners-

taa . de« 19. April 1992 , Vormittags
9 Uhr.

III . Die Ersatz -Reservisten.
Jahrgang 1889 , 1899 Donnerstag , den

19. April 1992 , Nachmittags 3 *7 Uhr.
Jahrgang 1891 , 1892 Freitag , den

11. April 1992 , Vormittags 9 Uhr.
Jahrgang 1893 . 1894 Freitag , den

11. April 1992 , Nachmittags 37 » Ubr.
Jahrgang 1893 , 1896 Samstaa . den

12. April 1992 , Vormittags 9 Ubr.
Jahrgang 1897 Samstag , den 12. Slpril

1992 , Nachmittags 3*7 Ul,r.
Jahrgang 1898 Montag , den 14. April

1992 , Vormittaas 9 Ubr.
Jahrgang 1899 . 199« , 1991 Montag , den

14. April 1992 , Nachmittags 3' - Uhr.
Die Controlvflicbtiaen de« Kreises

Wiesbaden —Land
baben zu erscheinen wie solat:

In Wiesbaden
im oberen Hose der alte « Infanterie-

Kaserne, Schwalbacherstraße,
am Dienstag , den 13. Avril 1992 » Vor¬

mittags 9 Uhr , die sämmtliche» Mann¬
schaften aus Dodbeim.

am Dienstag , den 15. Avril 1992 , Nach¬
mittags 3*7 Uhr, die sämmtlicbe» Mann-
schniten au«Anringen, Bierstadtu. Breckenbeini,

am Mittwoch , den 16 . Avril >992 , Vor¬
mittags 9 Uhr » die sämnitlichen Mann¬
schaften aus Erbenbeim, Fraueusteiu und
Georaenborn,

am Mittwoch , de« 16. Avril 1992, Nach¬
mittags 3*,7 U«'r» die sänimtlichcn Mann¬
schaften ans Heßlocb. Jastadt . Kloppeuhcim,
Medenbach. Naurod und Worbmftnbt.

am Donnerstag , de« 17. April 1992 , Vor¬
mittags 9 ’Ubr , die sännntlicheu Mann¬
schaften au? Rambach, Sonneiiberg und
Wildsachen.

In Biebrich a . Rhein
(aus dem Kas-nienbof der Unteroffizierschule)

am Donnerstag , den 17. April 1992 , Nach¬
mittags 4 Uhr, die Manuschaftender

Land- und Seewehr I. Aufgebots derJahrcS-
klassen 1889 bis 1893 einschließlich aus
Biebricha. Rhein,

am Freitag , den 18. Slpril 1992 , Vor¬
mittags 9 Ubr, dik Mannichafien der Reserve
der Jahrcsklasseu1894, 1895 und 1896 aus
Biebricha. Rbein,

am Freitag , den 18 . April 1992 , Nach¬
mittags 4 Ubr, die Mannschaften der Reserve
der Jabresklasse» 1897 bis 1901 einicbließlich,
sowie die zur Disposition der Triippentbeile
und Ersatzbchördeu entlassene» Mannschaften
aus Biebricha. Rhein,

am Samstag , den 19. Avril 1992 , Vor-
mittags 9 Ubr, die iämmtlichcn Eriatz-
Reiervisten der Jahresklasscn 1889 bis 1901
ans Biebricha. Rhein,

am Samstag , den 19. April 1992 , Nach¬
mittags 4 Uhr»die sämmtliche» Mannschaften
aus Schicrstein.

In .Sochheim a. Main
(auf dem Schloßhos bei der Katb. Kirche!

am Montag , den 21 . April 1992 , Vor¬
mittags 8 *7 Uhr, die sämmtliche» Mann¬
schaften aus Hochheim,

am Montag , den 21 . Avril 1992 , Vor¬
mittags 19*7 Uhr, die sämmtliche» Mann¬
schaften ans Delkenheim. Massenheim, Wallau
und Wicker.

In Flörsheim a. Main
(im Schulhofe)

am Dienstag , den 22 . Slpril 1992 , Vor¬
mittags 8 *7 Nhr, die sämmtliche» Mann¬
schaften ans Jlörsbeim,

am Dienstag , de« 22 . Avril 1992 , Vor¬
mittags 19 Uhr, die sämmtliche» Mann-
ichaften ans Diedenbergen, Eddersheim und
Weilbach.
Aus dem Deckel jeden Militär- und Ersatz-

rescrve-Vnsses ist die Jahreszahl des Inhabers
angegeben.

Zugleich wird zur Kenntniß gebracht:
1) daß besondere Beorderung durch schriftlichen

Beiehl nickt erfolgt, sondern diese öffentliche
Aufforderung der Beorderung gleich zu
erachten ist;

2)  daß jeder Controlvstichtige bestraft wird,
welcher nicht erscheint bezm. willkürlich zu
einer andern als der ihm befohlenen Control-
Versammlung erscheint.

Wer durch Krankbeit oder durch sonstige
besonders dringliche Verhältnisse am
Erscheinen verhindert ist. hat ein von
der Ort «bebörde bealanbiate« Gesuch dem
Bczirksfeldwebet hier baldigst einznreickien.
(Vergleich- Ziffer I 6 der Bestimmungen
kür die Mannschaften des Beurlaubten¬
stande?.)

Die Entscheiduna trifft das Bezirk?-
kommando. Wer fortbleibt, obne daß ibm
die Genehmigung seine« Gesuch? zngegangen
ist, macht sich strafbar;

3) daß es verboten ist, Schirme und Stöcke
ans den Controlplatzmstnibringen;

4) daß ieder Man» seine Militärpapiere (Baß
und Führungszeugnis:) bei sich habe» muß.

Hierbei wird noch besonder? bemerkt, daß
im Militärvaß die vom 1. April ab aültiae
Kricgrbeorderungbezw. Paßnotiz eingeklebt
sein muß;

5) daß bei den Leuten der Reserve der Fnß-
trnvven der Jabresklasse 1896 die Tüße
aemeffen werden, also sauber sein müssen.

Wiesbaden . !m März 1902. *
_ Königliches Bezir ks -Eommando.

Bekanntmachung.
Mit Rücksicht daraus , daß bei der lebten

Herbst-Emitrolversaminlnng eine sebr große Zabl
Controlpstichtigergekehlt bat und dadurch znbl-
reidie Bestrafungenerfolgen mußten, wird hiermit
nochmals unter Hinweis auf Ziffer 12 der Vaß-
bcstimmnna bekannt gemacht, daß das nnent»
schnldigtc Feblen , sowie unpünktliches Er¬
scheinen mit Arrest bestraft wird.

Ferner wird ebenfalls da« nnentschnkdigte
Erscheinen be! einer anderen als der befohlenen
Conlrolversnmmlung mit Arrest bestraft.

Die Ccmtrnlversonimliingeii finden alljäbrlich
im Avril und November statt und bat jeder Con¬
trolvstichtige, fall« er von der Bekanntmachung
keine Kenntniß erbält. die Psticht. sich den betr.
Tag bei seinem Bezirksselvwebel zu erfragen. *

’ Wiesbaden , im März 1902
_ Kal. Bezirks -Eommando.

Bekanntmachung.
Es wird daraus hingewiesen, daß c? i»>eigene»

Interesse der Arbeitgeber liegt, bei Errichtung oder
wesentliche» Veränderungenibrer gewerklichenAn¬
lagen den Königlichen‘ GewerbeaiifsichtSbeamten
(Gewerbe-Inspektor) z» Ratbe zu ziehen, damit zur
Vermeidung nachträglicher Weiterungen und uii-
nötbiger Kosten von vornherein diejenigen Ein-
richtnngc» getroffen werden können, derene« zur Er¬
füllung der durch die Bestiminnngen der §§ 120a, d
der Gewerbeordnung den BetriebSnnternehinern
auferlegte» Pflichte» bedarf. *
Der Polizei-Präsident, K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung.
Gesunden : 1 Kanne mit Milch, 1 Lorgnette,

1 Coupon, 1 Damcuhut, 1 silberner Fingerring,
1 Herren- Manschette, 1 schmor?- Tasche zum
Unibänge». *

Zugelaufen : 2 Hunde.
Wiesbaden , den 1. April 1902.

Der Polizei -Präsident. In Bertr .: Faleke.

Auszug
aus der Polizei-Verordnung, betreffend dar Melde-

tveseu vom 17. Februar 1900.
§ 6. Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde(Badegäste, Reisende rc.),
welche in Privathäusern für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen, sind binnen 24 Stunden
durch den Wohnungsgcber bei dem Bureau des
Polizeireviers an- bezw. abzumeldcn.

Gast- und Herdergswirtbe haben täglich bis
11 Uhr Vormittags alle während des vorher-
gegaugeuen Tages oder während der Nacht an-
gekommeneu bezw. abgereisten Fremden bei dem
Bureau des Polizei-Reviers an- bezw. abzumeldeii.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel, welche enthalten müssen:
Vor- und Zuname, Stand oder Gewerbe, Geburts¬
und Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast- und Herdergswirtbe sind verpflichtet,
ein Fremdenbuchnach deni Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner An¬
kunft zur Eintragung vorzulegcn und auf die richtige
und vollständige Ausfüllung der Rubriken zu achten.

Vorstehender wird hiermit wiederholt zur
allgemeinen Kenntniß gebracht. *

Wiesbaden , den6. Februar 1902.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung,
betreffend das Verbot des Fuhrverkehrs
ans dem Platze zwischen der Evangelischen
Hauptkirche und dem Marktkeller, sowie
zwischen diesem und dem Rathftanse befind¬
lichen Fahrstraße während der Marktzeit.

Auf Eirund de« 8 73 der Polizei-Verordnung
vom 18. September 1900 wird hiermit bestimmt:

1) Das Befahren des für den Fußgänger¬
verkehr bestimmten Platzes an der Westseite der
Evangelischen Hanptkirche zwischen dieser und dem
Markikeller mit Fuhrwerken aller Art ist verboten.

Ebenso ist es untersagt, bespannte oder un-
bespannte Fubrwcrke aus diesem Platze aufzustelle».

2) Der Verkehr mit Fuhrwerken aller Art,
welche nicht den Marktzwcckcn dienen bezw. nicht zur
An- oder Abfuhr von Marklgegenständen bestimmt
sind, auf der Fahrstraße zwischen dem Rathhaus
und dem Marktkeller ist lvährend der Marktzeit,
also zwischen6 Uhr Vormittag» und 2 Uhr Nach¬
mittags, untersagt.

Zuwiderhandlungengegen diese Anordnungen
werden mit der im 8 75 der obengenannten Ver¬
ordnung angedrobtenStrafe geahndet. *

Wiesbaden , den 21. November 1901.
Der Königliche Polizei-Präsident.

K. Prinz von Ratibor.

Ortsstatut
sür die obligatorische kansmännische Fort¬

bildungsschule in Wiesbaden.
Auf Grund der 88 120, 142 nnd 150 der

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich in der
Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 1900
(R.-G.-Bl. S . 871 ff.) wird nach Anhörung
betbeiligter Handeltreibender und Angestellter mit
Zustimmung der Stadtverordneten-Versammlung
Nachstehende« fcstgesetz*.

8 1.
Alle im Bezirk der Stadt Wiesbaden sich regel¬

mäßig anfbaltenden Angestellten beiderlei Geschlechts
in Wiesbadener Handelsgeschäfte»,die das 18.Lebens¬
jahr »och nicht vollendet haben, sind verpflichtet,
die Hierselbst errichtete öffentliche kanfmännische
Fortbildungsschule an den festgesetzten Tagen nnd
Stunden zu besuchen nnd an dem Unterrichte

nehmen.
ie Festsetzung der Lehrfächer, der Tage und

Stunden des Unterrichts erfolgt durch den Magistrat
und wird in dem Organ für die amtlichen Bekannt¬
machungen de« Magistrats zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht. 8 2.

Dauernd befreit von dieser Verpflichtungsind
solche Angestellte, welche dem Schulvorstand den
Nachweis führen, daß sic in alle» Lehrfächern der
kaufmännischenFortbildungsschule diejenigen Kennt¬
nisse und Fertigkeiten besitzen, deren Aneignung das
Ziel der Anstalt bildet. Diejenigen, welche nur
in einzelnen Lebrfächern diese Reife nachweiseil,
können von dem Unterricht in diesen befreit werden.

8 3,
Angestellte, die über 18 Jahre alt sind, oder

im Bezirk der Stadt Wiesbaden wohnen ohne
darin ihre Beschäftigung zu haben, können, wenn
der Platz ausreicht,' auf ihr Ansuchen von dem
Säuilvorstande zur Tbcilnahwe am Unterricht
zugelassen werden.

81.
Für jede zum Besuche der Schule verpflichtete,

in einem Handelsgeichäft angestelltc Person, ist der
sie beschäsligende Handeltreibende, sofern er im
Bezirk der Stadt Wiesbaden wohnt oder sein
Gewerbe betreibt, verpflichtet, unbeschadet seine«
Eriatzanipruche« an die Ettern oder den Vormund
des Schülers (der Schülerin) eine» Beitrag zu den
Kosten der Unterballung der Schule von halb¬
jährlich 20 Mk. oder 10 Mk. im Voraus an die
Kasse der kansniänniscben Fortbildungsschule zu
leisten, je nachdem der Schüler (die Schülerin) an
dem fremdsprachlichen Unterricht theilnimmt oder
nicht. Freiwillig die Schule Besuchende haben dcn-
ielbcit Beitrag als Sclnilgcld zu zahlen. Bei nach-
gewiesener Bedürftigkeit des zahlungspflichtigen
Ha ndeltreibende», des freiwilligen Schülers (d er

Schülerin) und deren Eltern kann da« Schulgeld
auf Antrag vom Schulvorstande ermäßigt oder
erlassen werden. Endigt das Arbeitrverbältniß
innerhalb 4 Wochen, so wird kein Schulgeld erhoben.

85.
Zur Sicherung des regelmäßigen Besuchs der

Fortbildungsschule durch die dazu Verpflichteten,
sowie zur Sicherung der Ordnung in der Fort¬
bildungsschuleund eine« gebührlichen Verhallens
der Schüler (Schülerinnen) werden folgende Be¬
stimmungen erlassen:

1. Die zum Besuche der Fortbildungsschule
Verpflichtete», sowie die freiwilligen Schüler
(Schülerinnen) müssen den Anforderungen de»
Schulvorstandes Folge leisten, insbesondere sich zu
den für sie bestimmten Unterrichtsstunden rechtzeitig
einfinden nnd dürfen dieselben ohne Erlaubniß des
Schulvorstande», oder eine nach dessen Ermeffen
genügende Entschuldigung weder ganz noch zum
Theil versäume».

2. Sic müssen die für die Stunden vor-
geschriebenen Lernmittel in ordentlich gehaltenem
Zustande in den Unterricht mitdringcn.

3. Sie haben ihren Lehrern und Lehrerinnen
stet» mit der schuldigen Achtung und Ehrerbietung
zu begegnen.

4. Sie dürfen den Unterricht nicht durch un¬
gebührliches Betragen stören, noch die Schulgeräthe
und Lcbrmittel verderben oder beschädigen.

5. Sie haben sich auf dem Wcge zur und von
der Schule gesittet zu benehmen und jedes Unfug»
und Lärmens zu enthalten.

6. Sie haben die Bestimmungender für die
kaufmännische Fortbildungsschule zu erlassenden
Schulordnung zu befolgen.

Zuwiderhandlungen werden nach8 150 No. 4
der Gewerbeordnungin der Fasiung der Bekannt¬
machung vom 26. Juli 1900 (R.-G.-Bl. 871 ff.)
mit Geldstrafe bis zu 20 Mk., im UnvermögenSfalle
mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft, sofern nicht»ach
gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist.

8 6.
Eltern und Vormünder dürfen ihre zum Be¬

uche der Fortbildungsschuleverpflichteten Söhne
nnd Töchter oder Mündel nicht davon abhalten,
müssen ihnen vielmehr die dazu erforderliche Zeit
gewähren.

8 7.
Die Handeltreibenden haben die von ihnen

beschäftigten, nach vorstehenden Bestimmungen schul¬
pflichtigen Angestellten spätestens am 6. Tage nach
deren Annahme znm Eintritt in die Fortbildungs¬
schule bei dem Magistrat anzumelden und spätesten»
am 3. Tage nach Beendigung des Arbeitsverhält¬
nisses beim Magistrat wieder abzumeldcn. Sie
baben die zum Besuche der Fortbildungsschule
Verpflichteten so zeitig von der Arbeit zu entlassen,
daß sie rechtzeitig und, soweit erforderlich, um¬
gekleidet im Unterricht erscheinen können.

8 8.
Die Handeltreibenden haben den von ihnen

beschäftigten Angestellten, die durch Krankheit
am Besuche des Unterrichts gehindert waren, bei dem
nächsten Besuche der Fortbildungsschule hierüber
eine Bescheinigung mitzuyeben. Wen» sie wünschen,
daß Angestellte ans dringenden Gründen vom
Besuche des Unterrichts für einzelne Stunden oder
für längere Zeit entbunden werden, so haben sie
dies bei dem Leiter der Schule so zeitig vorher
zu beantragen, daß dieser nöthigensalls die Ent¬
scheidung des Schulvorstandes einholen kann.

8 9.
Eltern und Vormünder, die dem8 6 entgegen¬

handeln, und Handeltreibende, welche die im 8 7
vorgcfchriebenen An- und Abmeldungen überhaupt
nicht oder nicht rechtzeitig machen, oder die von
ihnen beschäftigten schulpflichtigen Angestellten ver¬
anlassen, den Unterricht ohne Erlaubniß ganz oder
znm Theil zu versäumen, oder ihnen die im 8 8
vorgcschriebene Bescheinigung dann nicht mitgeben,
wenn die SchulpflichtigenKrankheitS halber die
Schule versäumt haben, werden nach8 150 No. 4
der Gewerbe-Ordnung in der Fassung der Be¬
kanntmachung vom 26. Juli 1900 (R.-G.-Bl.
S . 871 ff.) mit Geldstrafe bis zu 20 Mk. oder im
Unvermögensfallemit Haft bis zu3 Tagen bestraft.

Wiesbaden , den 11. Dezember 1901.
Der Magistrat, von Jbell.

Bestätigt durch Beschluß des Bezirksausschuffe«
vom 6. Februar 1902. J .-No. B. A. 53.

Vorstehendes Ortsstatut wird mit dem Be¬
merken bekannt gemacht, daß vorerst nur die unterst«
Stufe der im Ganzen sür männliche Angestellte
auf drei, sür weibliche Angestellte auf zwei Jahre
berechneten Untcrrichtskurse eingerichtet werden soll,
und daß der Schulzwang dementsprechend auf
solche Angestellte beschränkt bleiben soll, die am
1. Januar 1902 oder später in hiesige Geschäfte
cingetreten sind.

Die hiesigen Handeltreibenden werden zugleich
aufgcfordert, alle von ihnen beschäftigte», nachdem
Ortsstatut schulpflichtigen Personen, die seit dem
1. Januar l. I . bei ihnen eingetreten sind, binnen
sechs Tagen nach der ersten Veröffentlichung dieser
Aufforderung und alle in der Folge eintretcnden
schulpflichtigenPersonen spätesten« am sechsten Tage
nach deren Annahme znm Eintritt in die Fort¬
bildungsschule im Ratbhause, Zimmer No. 3, an¬
zumelden, wo auch An- und Abmeldeformulare
nuSaegeben werde». *

Wiesbaden , den1. Avril 1902.
Der Magistrat.
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Grundsteuer -Ordnung

der Stadt -Gemeinde Wiesbaden.
Auf Grund des Beschlusses der Stadt-

oerordneteii-Vcrsammlnng vom 26. Juli 1901 wird
gemäß der W 23, 25, 27 des Eommunalabgaben-
gesctzes vom 14. Juli 1893 für die Stadt -Gemeinde
Wiesbaden folgende Grundsteuer-Ordnung erlassen.

8 i.
Von allen im Stadtbezirke belegcncn be¬

bauten und unbebaute» Grundstücken, soweit
ihnen nrcht nach 8 24 des Commnnalabgaben-
geietzcs vom 14. Juli 1893 Befreiung von der
Gemeindesteuer vom Grundbesitz znsteht, wird eine
Gemeinde-Grundsteuer nach den Bestimmungen
die,er «steucrordnnng erhoben.

Z 2.
Der Besteuerung wird der gemeine Werth

der steuerpflichtigen Grundstücke zu Grunde gelegt.
8 3.

S Die Grundsteuer wird nach dem Satze voniv" von jedem Tausend Mark des gemeine»
>erthes erhoben. Eine Erhöhung dieses Satzes darf

nur ttattsinden, wenn für die Gcmeindeeinkommen-
steuer ein höherer Zuschlag von 100 Prozent der
veranlagten Siaatseinkommensteucr erhoben wird

.8 4.
Die Feststellung des gemeinen Wcrthes erfolgt

durch den L-teueransschuß und zwar erstmalig für
die Zeit vom 1. April 1902 bis 31. März und
von da ab je drei Rechnungsjahre.

8 S.
Zum Zwecke der Veraiilagung ist jeder Eigen-

thumer eines steucrvflichtigenGrundstücks verpflichtet,
auf me an ihn gerichtete schriftliche Aufforderung
des Steilerausschusses(Magistrats u. f. f.) übe,
bestimmte, für die Besteuerung erhebliche Thatsachen
innerhalb der ibm zu bezeichnendenFrist Auskunft
zu ertheilen. Der Steuerausschuß ist bei der Ver¬
anlagung an die Angaben des Steuerpflichtigen
nicht gebunden. Wird die Auskunft beanstandet,
o? Isno dem Stenervflichtigen vor der Peranlaquiia
die Grunde der Beanstandung mit dem Anheiui-

,stellen mitzutbeilcii, hierüber binnen einer an-
gemeffencn Frist eine weitere Erklärung abzugeben.

8 6.
... Eigenthümer eines steuerpflichtigen
Grundstücks hat dem Magistrat linier Vorlegung
der betreffenden Urkunden oder sonstigen Nachweise
binnen vier Wochen nach Eintritt der Verändernna
Anzeige zu machen.

4- wenn in dem Eigenthum des Grundstücks
em Wechsel eintritt,

“■wenn bisher steuerpflichtige Grundstücke in
die Elaste der steuerfreien übergehen und
umgekebrt,

3. wenn Gebäude neu erstehen oder gänzlich
eingehen,

4. wenn besteuerte, Hansgrundstückein ihrer
Substanz, insbesondere durch Aufsetzen oder
Abnehmen eines Stockwerkes oder durch
Anbaiien oder Abbrechen eines Grundstück-
thciles, durch Vergrößerung oder gänzliche
oder theilweise Abtrennung dazu gehöriger
Hofräume und Gärten, oder besteuerte un¬
bebaute Grundstücke durch Theilung oder
Zusammenlegung mit anderen bebauten oder
unbebauten verändert werden.

Bescheid innerhalb einer mit dem ersten Tage nach
erfolgter Zustellung beginnenden zweiwöchigen Frist
die Klage bei dem Bezirksausschüsse offen.

Einspruch und Klage haben auf die Ver¬
pflichtung zur vorläufigen Zahlung der veranlagten
Steuer keinen Einfluß.

8 12-
Die Steuer ist in vierteljährlichenBeträgen

!" der ersten Hälfte des zweiten Monats eines
icden Vierteljahres zu entrichten.

Rückstände werden im Wege des Verwaltungs-
zwangsverfahrciisbeigetrieben.

8 13.
Wer eine ihm gemäß §§ 5 bis 7 obliegende

Auskunft oder Anzeige nicht rechtzeitig in der vor¬
geschriebenenForm erstattet, wird, insofern nicht
nach bestehenden Gesetze» eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 30 Mark bestraft.

8 14.
Diese Steuerordnung tritt am 1. April 1902

in Kraft.
Wiesbaden, den 31. Juli 1901.

Der Magistrat.
Genehmigt durch Beschluß des Bezirks-Aus¬

schusses vom 10. Oktober 1901 und durch Erlaß
des Herrn Minster des Innern und der Finanzen
vom 7. November 1901.

, Vorstehende Grundsteuer-Ordnung wird zur
oflentlichen Kenntniß gebracht.

Wiesbaden, den4. Februar 1902.
Der Magistrat, v. Jbeü.

Ortsstatut,
betreffend die Erhebung einer Gebühr für die Be-

Nutzung des Kanalnetzes der Stadt Wiesbaden.
Die §§ 10 und 11 des OrtSstatuiS vom

11- Avril 1891, betreffend Neukanalisation, werden
auf, Grund des Beschlusses der Stadtvcrordneten-
Versammluno vom6. Juli — 5. Oktober— 1900
ausgehoben. Dagegen greifen solgendeBestimmungen
Platz:

81.
Begründung der Zahlungsfrist.

Für alle bebauten Grundstücke, die nach Maß¬
gabe der polizeilichen Vorschriften an die städtische»
Kanäle bereits angeschloffen sind oder in der Folge
mm Anschluß gelangen, ist als Vergütung für die
Benutzung des städtischen Kanalnetzes eine Gebühr
an die Stadikaffe zu entrichten.

8 7-
Me nach dieser L-teuerordnuug den Eigen¬

tümern der stenerpflichtigenGrundstücke obliegenden
Verpflichtungen liegen in gleicher Weise' ihren
gesetzlichen Vertretern (Vormündern, Pflegern,
Vorstehern von Corporation«, . Aciien- Gesell-
schaftcnu. s. f.), sowie den von den Eigenthümer»
mit der Verwaltung bet Grundstücke beauftragtenPersonen ob.

8 8.
.. . Die Steuerpflicht oder Steuererhöhung hin-
ftchtlich»euerbanter oder in ihrer Substanz ver-
oessertc Gebäude (§ 6 No. 3 und 4) beginnt nach
Ablauf des Rechnungsjahres, in welchem der
Neubau bewohnbar oder benutzbar geworden oder
dre Verbesserung vollendet ist.

Im Uebrigen treten Ermäßigungen und Er¬
höhungen der Steuer infolge der in § 6 erwähnten
Veränderung mit dem ersten Tage des auf die
Veränderungen folgenden Monats in Kraft. Sind
1-doch die im § £ unter No. 2, 3 und 4 erwähnten
Veränderungen nicht bis zu diesem Tage in der
vorgeschricbenen Weise angezeigt, so tritt eine da¬
durch bedingte Ermäßigung öder Befreiung von
der Steuer erst mit dem Tage des auf die Anzeige
folgenden Monats in Kraft.
■ , hernach erfolgenden Zugangsveranlagnngei,
erfolgen für den Rest der laufenden Veranlagungs-
Periode nach den Bestimmungendieser Steucrord-
nung. Im Uebrigen werden die ini Laufe einer
Beranlagiingsperiode eintretenden Veränderungeii
,m gemeinen Wertste der steuerpflichtigen Grund¬
stücke erst bei der nächsten Veranlagungberücksichtigt.

8 9.
Für die Gemeindegrundsteuer haftet außerdem

Eigenthümer der Nießbraucher des steuerpflichtigenGrundstücks.
Mehrere Miteigentbümer oder Nießbraucher

desselben Grundstücks haften als Gefammtschuldner;
das Gleiche gilt, wenn das Eigenthum an Grund,
Boden und an de» darauf errichteten Gebäuden
oder Gebäudctheilen verschiedenen Personen zustcht.

Im Falle des Eigenthumswechsels haftet außer
dem neuen der bisherige Eigeiithiimer bis zur Er¬
stattung der im 8 6 vorgeschriebene» Anzeige.

8 10.
Veranlagte Grundsteuerbeträgekönnen in ein¬

zelnen Fällen durch den Magistrat niedergeschlagen
werden, wenn deren zwangsweise Beitreibung die
Steuerpflichtigen in ihrer wirtbschaftlichen Existenz
gefährden, oder wenn das Beitreibungsverfahrcn
voraussichtlich ohne Erfolg sein würde.

8 11.
Gegen die dem Eigenthümer des steuerpflichtigen

Grundstücks durch besondere Mittheilung bekannt
zu machende Veranlagung steht innerhalb einer
uut dem ersten Tage nach erfolgter Mittbeilnng
«beginnenden vierwöchigen Frist da« Rechtsmittel
des Einspruchs bei dem Magistrat und gegen dessen

Fälligkeit - er Gebühr.
Die Gebühr wird fällig:

a) für bisher an das städtische Kanalnetz ent¬
weder gar nicht oder docb nicht den polizei¬
lichen Vorschriften entsprechend angeschlossene
Grundstücke bei Beginn der Anschlußarbeitcn,
für bereits anqescblossene Grundstücke, sobald
die bestehenden Entwässerungsanlagen des
Grundstücks ganz oder theilweise erneuert
oder einer Veränderung unterzogen werden,
zu deren Ausfübrung die baupolizeiliche Ge¬
nehmigung eingebolt werden muß. Dabei
ist es ohne Belang, ob die Einmündung in
den Straßenkaual an der alten Stelle er¬
folgt oder nicht.

83.
Betrag un- Berechnung der Gebühr.

r - i Die Höhe der Gebühr bestimmt sich nach der
Straßemroiitlänge des betreffende» Grundstücks
und beträgt für den lausenden Frontnieter 25 Mk.
Bei Eckgrundstückenund Eckhäusern wird die längere
Front berechnet. Für Grundstücke, welche an mehr
als zwei Straßen , oder welche, ohne Eckgrundstücke
zu sein, an zwei Straßen liegen, werden die
«traßensrontlängen zusammengercchnet, doch ist der
Magistrat berechtigt, im Einzelfall eine oder mehrere
Fronten bei der Berechnung der Gebühr außer An¬
latz zu lassen.

Ist die Straßenfront geringer als die Haus¬
front. so bemißt sich die Gebühr nach der Länge
der Hausfront.

?ür Grundstücke in den Landhausgnartieren
wll iedoch die Gebühr bei cngräumigerBebauunas-
weise mindestens 400 Mk.. bei weiträumigerBe-
bauuugswcisemindestens 500 Mk. betragen, auch
wenn weder die Hans- noch die Straßenfront das
.man von 16 oder von 20 Metern erreichen. Für
die Feststellung der Frontlängen eines Grundstücks
ist die Eintheilnng und Bezeichnung im Stockbucb
oder die sonstige amtliche Bezeichnung nicht allein
entlcheidcnd. Es ist vielmehr die ganze Front der
thntsachlich mit dem zu entwässerndenGebäude
wirrbschaftlich zusammenhängenden Liegenschaft,
einerlei, ob solche niedrere (Arnndstücksnummern
tragt, oder nicht, und ob dieselbe ausHof . Garten
Park oder anderen Flächen bestebt, maßgehend.

Wird die Frontlänge eine« beitraasvflichtigcn
Grundstücks nachträglich dadurch vergrößert, daß
em Nachbargrundstück, für welches noch keine Ge-
bnbr entrichtet ist, wirthschgftlich mit ibm vereinigt
wird, so erweitert sich die Zablunqspflicht nach
Maßgabe der Zuwachses der Frontlänge.

8 4.
Befreiung von der Gebühr.

Befreit von derKebübr stiid diejenigen Grund¬
stücke oder Grni'dstückstbeile. für die ein Beitrag
z» de» Kosten der Grnndstücksentwässerungnach
den bisber geltenden statuarischenBestimmniigen
oder ans Grund besonderer Vereinbarung bereit«
geleistet worden ist.

8 5.
Haftbarkeit.

Neben dem zur Zeit der Fälligkeit derGebübr
int Stockbucke eingetragenen Eigenthümer des
Grundstücks hafte» der oder die Rechtsnachfolger

| solidarisch für die Zahlung der Gebühr.
8 6.

Rechtsmittel.
Dem Abgabepflichtigen stebeii die im $ 69 ff.

des Communalabgabengesetzes bczcichncten Rechts-
mittcl zu.

8 7.
Dieses OrtSstatut tritt mit dem Tage der Vcr-

offentlichuiig in Kraft. Der Magistrat.

Nachstehende Polizei-Verordnung wird wieder¬
holt zur Kenntniß gebracht:

Polizei -Berordnung.
8 1. Die Benutzung der Feldwege mit Last¬

fuhrwerken zu anderen als landwirtbschastlichen
Zwecken ist verboten. Der Magistrat kann jedoch
die Benutzung gegen Entrichtung eines von ihm
festzusetzendcn Beitrag« zur Unterhaltung der
Feldwege, sowie zur Erfüllung weiterer Beding¬
ungen gestatten, insbesondere gegen die Bedingung
der Befestigung des Feldwegs und bei schmalen
(einspurigen) Wegen, der Erbreiterung auf 6 Meter.

Vor der Benutzung ist schriftliche Erlaubnitz
des Magistrats einzubölen. Dieselbe gilt nur bis
zilm Schluß des Kalenderjahres und ist dann zuerneuern.

. Für Ausnabmefälle kann der Beitrag er¬
mäßigt oder erlassen und von der Erfüllung
weiterer Bedingungen abgesehen werden, unbeschadet
der Haftbarkeit für den' Schadenersatz beim Ueber-
fahren fremden Eigenthums.

§ 17. Zuwiderhandlungen gegen die Vor¬
schriften dieser Verordnung werden mit Geldstrafe
bis zu dreißig Mark, im Nichtbeitreibungsfall mit
entsprechender Haft bestraft.

Der Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.
Montag , den 7. April d. I . , Nachm.,

sollen rn dem Garten - es Paulinenschlöß-
chens an - er Sonnenbergerstraßc folgende
Holzsorten öffentlich meistbietend gegen gleich baare
Zahlung versteigert werden:

1. 13 Akazienstämme von 0,33—0,96 Fstmtr.
2. 19 Kastanienstämme von 0,11—1,67 Fmtr.
3. 21 Abornstämme von 0,6—0,50 Festmtr.
4. 3 Rüsternstämme von 0.25—0.86 Fstmtr
5. 4 Vavpelstännne von 0,58- 6,94 Festmtr.
6. 8 Rmtr. Rollickeitv. Kastanienu. Ahorn
7. 20 Rmtr . Prügelholz und
8. 540 Wellen. *
Zusammenkunft Nachmittags 3 Uhr vor dem

Hause Soiinenbergerstraße3.
Wiesbaden, den1. April 1902.

Der Magistrat. In Pertr .: Körn er.

Bekanntmachung.
- . Den Mitgliedern der Hcfien-Nassauischen land-

wlrtdschlistuchen Bernfsgenossenschcift, welche ihren
Betriebssitz im Stadtkreise Wiesbaden habe»
werden die Namen der für die nächsten4 Jahrc
gewählten Vertrauensmänner und Stell¬
vertreter hierdurch bekannt gegeben:

£v-? ür . la «d- und forstwirtl,-
schaftlrchen Betriebe ohne die Handels-gartnereie«.

Vertrauensmann : Landwirth AnglistChristmann, Hochstätte 18.
Stellvertreter : Landwirth Peter Göttel,

Schwalbacherstraße 47.
®: Für die Handelsgärtnereien in,

östlichen Stadttheil.
„ Vertrauensmann : Kunst- und ' Handcls-

gartner Lothar Schenck. Lessingstraße1
^ .. Stellvertreter : Baumschnlbesitzer Gottlieb
Möller, Moritzstraße 33.

^ .«?-^ "^ ? ^ §'f "^^̂ 9ärtnereien imwestlichen Stadttherl.
.. Vertrauensmann: Kunst- nnd Handels-

gartner Emil Becker. Langgaffe 53
Stellvertreter: Kunst- und Hnndelsgärtner

Georg Wehgandt. Dotzheimerstraße 59.'
Der östliche Stadttheil 8 wird gegen den

westlichen6 abgegrenzt durch den Straßenzua
Oranien-, Schwalbacher-, Röder-, Taunus -, Geis-
berg-, Jdsteinerstraße.

Wiesbaden, den1. April 1902.
Der Magistrat. In Vertr.: Heß.

Verdingung.
! Die Anfuhr des in den städt. Walddistricten
Schläferskopf, Pfaffenborn, Würzburg, Kessel und
Neroberg lagernden für die Stadtgemeinde
Wiesbaden bestimmten Brennholzes nach den
städtischen Gebäuden soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

Verdiiiailiigsunterlagen können Vormittags
, von 9 bis 12 Ubr auf dem Büreau für Gebäude-
unterhaltung, Fricdrichftraße 15, Zimmer No 1,
bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift
.. . . U . 22. Oe. Loos I —VI " versehene
Angebote find spätestens bis

Montag, den 7. April er.,
Bormittags 1v Uhr,

hierher cinznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter. *
Zilschlagssrist: 4 Wochen.

Stadtbauamt . Abtheilung für Hochbau.
Büreau für Gebäudeunterhaitiing.

Cunitz, Städt. Baumeister.

Zum Schuheder Feuer -Telegraphen.
Die ßß 317 und 318 des Deutschen Reichs-

-ftrafgesetzbncbcsbedrohen denjenigen, welcher gegen
eine, zu öffentlichen Zwecken dienende Telcgrciphen-
Anstalt vorsätzlich oder fahrlässiger Weise Hand¬
lungen begeht, welche die Benutzung dieser Anstalt
verhindern oder stören, mit Gesängnißstrafe bi« zu
3 Jahren , bezw. mit Geldstrafe bis zu 900 Mk.
Indem wir hiermit darauf aufmerksam machen,
daß auch der hiesige Feuer-Telegraph als eine zu
öffentlichen Zwecken dienende Telearaphen-Anstalt
anznseben ist, weisen wir gleichzeitig darauf bin.
daß eine Verhinderung oder Störung in der Be¬
nutzung dieser Anstalt unter Anderem dadurch ver¬
ursacht werden kann, daß die Isolatoren oder die
Leitungsdräbtc beschädigt, oder daß durch Ver¬
schlingung der Drähte sogenannte Erdverbindungen
“erbeigesührt werden.

Solche Erdverbindiiriaen können dadurch ent¬
stehen, daß die Lntnngsdräbte mit Tüchern, Vor¬
gängen, Fahnen, Bangerüsttheile» nnd dergl. in
Berührung gebracht oder durch Ziehen von Leitungen
' »derer elektrischer Anlagen des Fener-Telegrapben-,
der Feuer-Telephone- niid Alarmleitnngcnverwickelt
werden.

Es liegt daher alle Ursache vor, bei
Einrichtungen von Baugerüsten, sowie bei der
Decoration von Häusern und Straßen und Her¬
stellung elektrischer Anlagen iede Beschädigung der
Telegraphenlcitung und jede Berührung der Drähte
sorgfältigz» vernicidcn.

In allen Fällen aber werden im Interesse der
Feuerficherbeit nuferer Stadt die Geschäftsleute und
Hausbesitzer, welche eine derartige Beschädigung
veranlaßt oder wahrgcnommen haben, ersucht, dies
wfort aus der Feuerwache. Nengafle 6 , anzeigen
zu wollen, damit die umgebende Beseitigung de?
Betricbshindernisses durch den städtischen Brand-
Director veranlaßt werden kann. *

Der Brand-Dircctor.

Bekanntmachung.
Die fortschreitende Bebauung der Berqhänae

unserer Gemarkung bat es notwendig gemacht
außer der seitherigen Wasserversorgungeine Hoch-
druckwafierleitung zu erbauen, deren Stollen-
mundnngen ans Plus 250 über N. N. liegen.

Sobald diese Hochdruckleitung fertigaestellt nnd
in Betrieb genommen ist. werden unter Anrechnnna
der Reibung?- und sonstigen Verluste Gebäude bis
zu nachstehendenGrenzen mit Wasser versorgtwerden können: *

rin- und zweistöckige Gebäude bis zu einer
Erdgeichoß-Fußbodcnlaqc auf Plus 215
über N. N. einsckl.,

dreistöckige Gebäude bis zu einer Erdgeschoß-
Fußbodenlage auf Plus 209 über bl. N
einsckl.,

vierstöckige Gebäude bis zu einer Erdgeschoß-
Fußbodenlage auf Plus 203 über N. N
ernschl.

Bis zur Fertigstellung der Hochdruckleitung
w,rd iedoch noch einige Zeit vergehen, und bi«
dadm können nur solche Gebäude mit Wasser ve,
sehen werden, deren Erdgeschoß-Fußboden
a) bei einstöckigen Gebäuden höchstens Plus 172
b) „ zweistöckigen „ „ icq'
c) „ dreistöckigen „ „ " 162
ä) „ vierstöckigen . . "
über 17. ~N. liegt.

Bi? zu welcher Höhenlage und unter welchen
Bedingungen die Wasierveriorgung später an« der
in der Ausführung beariffenen Hochdrnckleituna
erfolgen wird, soll durch statutarische Bestimmiing-»festgestellt werden.

Der einstweilige Anschluß derjenigen Gebäude
deren Erdgeschoß-Fußboden mehr als 156 m über
17. 17 liegt, schließt de» sväteren Anschluß dieser
Gebäude an die Hochdrnckleiiiing und die An-
wendrina der für diese festzustellcnden besonderen
Bezugsbedingniigen nickt ans.

Alle Bangesuche für höber liegende Gebäude
muffen vorläufig ans Ablehnung begutachtet werde»
da solche Neubauten bis zur Fcrtigstelluiia der
Hochdruckleitung keine in canaltechnischer und scner-
polizcilicher Hinsicht ausreichende Wasserversorguna
erhalten köniien.

Ans diesem Grunde werden auch alle ans
Dispens von diesen Bedingungenlautende Gesuche
bis aus Weiteres abschlägig bcichieden werde». *

Wiesbaden , den 12. März 1902.
Der Magistrat. I » Vertr.: Firovenins.

Vsmpkvr-k'»drtell.
Biebrieh - Mainzer Dampfschifffahrt

August Waldmann.
Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strassenbabn.

Beste Gelegenheit nach Mainz.
Fahrplan ab 9. März 1902.

Von Biebrich nach Mainz (ab Schloss) : 9°®*'
1100* 1002°°f 300 400-j- 500 ßoo-j- 700 (gn u. ah
Kaiserstrasse-Centralbahnhof-Mainz je 15 Min.
später ).

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle): 830*
1000* 1200 loof 200 Zoo-ff 400 50c-j- 680 (an u. ah
Kaiserstrasse-Centralbahnhof je 5 Min. später).

T Nur Sonntags bei gutem Wetter.
* Nur Dienstags und Freitags.
Bei schlechtem Wetter verkehren die Boote nur

Sonntags, Dienstags und Freitags, die übrigen
Tage vorerst nicht.

Frachtgüter 35 Pf. per 100 Kg.

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Ifauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) F 330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer dev Newyovk- und Baltimore-Linien:
S.-D. ..Hohenzollevn“ nach Genua, 28. März
3 Uhr Nachm. Vellas passirt. S.-D. „Aller“ nach
Genua, 28. März 12 Uhr Mittags in Genua.
S.-D. „Trave“ nach Newyork, 28. März 7 Uhr
Nm. von Neapel. S.-D. „Kvonpv. Wilh.“ nach
Newyork, 26. März 6 Uhr Nm von Cherbourg.
D. „Breslau“ nach Bremen, 27. März 11 Uhr
Nm. in Bremerhaven. D. „Cassel“ nach Bremen,
27. März 4 Uhr Vm. in Bremerhaven. D. „Wille¬
had“ nach Bremen, 26. März 9 Uhr Nachm, in
Bremerhaven. D. „Hannover“ nach Bremen.
28. März2 Uhr Nm. von Baltimore. D. „Crefeld“
nach Newyork, 26. März 8 Uhr Nm. in Newyork.
D. „Gera“ nach Baltimore, 28. März 9 Uhr Vm.
Capes Henry passirt . — Cuba-, Brasil- und La
Plata-Linien : D. „Norderney“ nach Bremen,
29. März in Bremerhaven. D. „Wittenberg“ nach
Antwerpen, Bremen, 26. März von Oporto. D.
„Halle“ nach Lissabon, Rotterdam, Antwerpen,
Bremen, 28. März St. Vincent passirt. D. „Ro¬
land“ nach Bahia, 26. März von Santos. D.
„Pfalz“nach LaPlata , 28. März in Montevideo. D.
„Heidelberg“ nach Brasilien, 27. März von
Funchal. D. „Bonn“ nach Brasilien, 27. März in
Antwerpen. — Ost-Asien- und Australien-Linien:
D. „Sachsen“ nach Hamburg, 28. März von Port
Said. D. „Kiautschou“ (Hamburg-Amerika-Linie)
nach Bremen, 29. März in Colombo. D. „Bayern“
nach Hamburg, 27. März in Shanghai. D. „Stutt¬
gart “ nach Ost-Asien, 29. März in Nagasaki.
D. „König Albert“ nach Ost-Asien, 27. März in
Singapore. D. „Königsberg“ nach Bremen, Ham¬
burg, 26. März von Hongkong. D. „Bamberg“
nach Bremen, Hamburg, 29. März von Moji. D.
„Freiburg“ nach Bremen, Hamburg, 28 '. März
von Yokohama. D. „Nürnberg“ nach Ostasien,
29. März in Antwerpen. D. „Grosser Kurfürst“
nach Bremen, 28. März in Bremerhaven. D.
„Barbarossa“ nach Bremen,29. März von Adelaide!
D. „Königin Luise“ nach Australien, 26. März in
Sydney. D. „Darmstadt“ nach Australien,28. März Gibraltar passirt.

2>tui und » erlag der & Schellroberg ' Ichen tzoftBachdruckerei ta Wiesbaden.
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